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Beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) besteht ein Beirat für 
Ausbildungsförderung. Dieser berät das BMBF bei der Durchführung des Bundes-
ausbildungsförderungsgesetzes, bei der weiteren Ausgestaltung der gesetzlichen 
Regelung der individuellen Ausbildungsförderung sowie bei der Berücksichtigung 
neuer Ausbildungsformen. 

Dem Beirat gehören unter anderem Schüler und Auszubildende, Lehr- und 
Ausbildungskräfte sowie Angehörige der Obersten Landesbehörden für 
Ausbildungsförderung an, die auf Vorschlag des Bundesrates zu berufen sind. Die 
Berufung der übrigen Mitglieder des Beirates bedarf der Zustimmung des 
Bundesrates. 

Da die Amtszeit des Beirates im Januar 2017 ausgelaufen ist, hat das BMBF für die 
nicht vom Bundesrat zu benennenden Mitglieder einen Vorschlag unterbreitet. 

Der Ausschuss für Kulturfragen empfiehlt dem Bundesrat, diesem Vorschlag 
zuzustimmen. 



 


